
 

 

 
 

  1 von 2 

 

 

Aarau, 14. April 2026 

Auenstein, Sanierung In den Reben 

Strassenbauarbeiten Etappe 1 & 2 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die anstehenden Strassenbauarbeiten in den 

Etappen 1 und 2. 

Auszuführende  

Arbeiten 

Ab Montag, 20. April 2026, beginnen die Strassenbauarbeiten in den 

Etappen 1 und 2. Zu Beginn wird der verbleibende Asphaltbelag entfernt 

und die bestehenden Randabschlüsse abgebrochen. 

In der Kalenderwoche 17 und 18 werden die neuen Randabschlüsse  

etappenweise versetzt. Im Anschluss erfolgen die Planiearbeiten sowie 

das Versetzen der Schachtdeckel. Der Belagseinbau (Tragschicht)  

erfolgt ebenfalls etappenweise und ist in der Kalenderwoche 20  

vom 11.05.2026 bis 13.05.2026 geplant. 

Die Belagsarbeiten sind aus Qualitätsgründen witterungsabhängig und 

können nur bei trockener Witterung ausgeführt werden. Über allfällig  

witterungsbedingte Verschiebungen informieren wir Sie rechtzeitig. 

Einschränkungen: Während den Strassenbauarbeiten vom 20.04.2026 bis 13.05.2026 ist 

die Zu- und Wegfahrt zu den angrenzenden Liegenschaften innerhalb der 

Etappen 1 und 2 für den motorisierten Individualverkehr nicht möglich. 

Die Anwohner/innen werden gebeten, ihre Fahrzeuge ausserhalb des 

Baustellenbereichs der Etappen 1 und 2 abzustellen. Parkmöglichkeiten 

bestehen entlang der Gemeindestrasse In den Reben ausserhalb der 

Bauzone am Strassenrand. 

Die Zugänglichkeit zu den Liegenschaften zu Fuss bleibt gewährleistet. 

Vorplatz- 

Anpassungen 

Im Zusammenhang mit den Strassenbauarbeiten erfolgen ebenfalls die  

Vorplatzanpassungen. Bei Liegenschaften mit Verbundsteinvorplätzen  

erfolgt die Anpassung analog dem ursprünglichen Zustand. Bei Vorplät-

zen mit Belag werden die erforderlichen Anpassungen vor Ort mit den  

jeweiligen Grundeigentümer/innen besprochen. Die Bauleitung wird dies-

bezüglich direkt Kontakt aufnehmen und einen örtlichen Termin vereinba-

ren. 
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Abfuhren: Die Kehricht- und Grünabfuhr bleibt während der Bauzeit mit Unterstüt-

zung der Bauunternehmung gewährleistet. Bitte stellen Sie die Container 

und Abfallsäcke an den gewohnten Standorten bereit. 

Erschütterungen: Im Zusammenhang mit den ausgeführten Bauarbeiten kam es zeitweise 

zu Erschütterungen. Allfällig entstandene Risse an den Liegenschaften 

können der Bauleitung gemeldet werden. In diesem Fall wird eine örtliche 

Begehung zusammen mit einer Vertretung der Eberhard & Partner AG 

durchgeführt. 

Rückschnitt  

der Bepflanzung: 

Seit dem Baustart hat die Bepflanzung teilweise wieder deutlich an 

Wuchs zugenommen. Für die kommenden Strassenbauarbeiten und ins-

besondere für den Belagseinbau ist es zwingend erforderlich, dass alle 

Pflanzen, Sträucher und Hecken bis zur Grundstücksgrenze zurückge-

schnitten werden. Wir bitten die Grundeigentümer/innen, den Rückschnitt 

bis in der Kalenderwoche 20 (bis 11.05.26) vorzunehmen.  

 

Abbildung 1: Übersicht Strassenbauarbeiten (Quelle: AGIS Viewer © Kanton Aargau) 

Bei Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit den Bauarbeiten stehen Ihnen folgende  

Personen gerne zur Verfügung: 

Funktion Firma Vertreten durch Telefon, E-Mail 

Bauherrschaft: Gemeinde Auenstein 

Schürmatt 1 

5105 Auenstein 

Ken Joho  

(Brunnenmeister) 

079 606 61 19 

bauamt@auenstein.ch 

Bauleitung:  Bodmer Bauingenieure AG 

Industriestrasse 25 

5033 Buchs 

Dominic Hilfiker  

(Bauleitung) 

062 838 21 91 

d.hilfiker@bodmering.ch 

Wenn Sie ein Anliegen haben, zögern Sie nicht sich mit dem Baustellen-Polier oder der  

Bauleitung in Verbindung zu setzen. 

Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe während der Bauzeit. 

mailto:bauamt@auenstein.ch

